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Stadt Bergisch Gladbach

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bergisch Gladbach für das
Haushaltsjahr 2014

!. Aufbau des Haushalts der Stadt Bergisch Gladbach

Seit dem 01. Januar 2008 hat die Stadt Bergisch Glaabach ihren Haushali auf das Neue
Kommunale Finanzmansgement (NKP) umgestellt.

Das NKF besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:

» der Bilanz,

- dem Ergebnisplan und

- dem Finanzplan

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag ein Bild der Vermögens- und Schuldenlage. Auf der Aktivseite
wird das städtische Vermögen bilanziert. Es handelt sich also um eine Dokumentation der
Kapitalverwendung (Wie ist das Kapital angelegt?). Auf der Passivseite werden die städtischen
Verbindlichkeiten und das Eigenkapital dargestellt. Dokumentiert wird also die Finanzierung des
Vermögens, die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?).

Der geprüfte Jahresabschluss 2011 wurde in Rechnungsprüfungsausschuss am 12.09.2013
beraten und soll vom Rat in seiner Sitzung am 15.10.2013 festgestellt werden.

Der Gesamiergebnisplan erfasst die Aufwendungen (jahresbezogener Ressourcenverbrauch
einschließlich Abschreibungen) und die Erträge (jahresbezogene Ressourcenzuwächse). Er
entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Aus ihm ergibt. sich der geplante
Jahresfehlbedarf (bzw. ein eventueller Jahresüberschuss).

Der Gesamtfinanzplan dokumentiert die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und
Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Invesütionstätigkeit und aus
Finanzierungstätigkeit. Dort lässt sich auch die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide
Mittel) ablesen.
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Das Zusammenspiel der drei Komponenten des NKF lässt sich an folgendem Schaubild darstellen!

| Kinsnzrechnang | Bilanz | Krgehnisrechnung
| | Aktiva | Passiva || oo | |

| | Atdaivernögen I Blssakayiial

| Iiszuhlingen | | Jahresübher- | | Kririge |
I | sehus } |

| Auszahlungen | | | -Tehlhetrag | | Aufwendungen
| |  Umlufsermögen | Kremdkapiil I |
| |; Finanzniinel I |
I. oo | | Tühresüherschun ‘|
| Anderung der | “ | | | Jahresfchlbetrag i: Finanzmniel ee N ; |

Nach $ 4 der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushalt zudem in Teilpläne zu gliedern. Dies
beinhaltet die Darstellung von Teilergebnisplänen für den Bereich der laufenden
Verwaltungstätigkeit und Teilfinanzplänen für den investiven Bereich. In letzteren ist auch eine
Einzelausweisung der Investitionsmaßnahmen enthalten, die oberhalb der nach $ 4 Absaiz 4 Satz 2
Gemeindehaushaltsverordnung festgelegten Wertgrenzen liegen (Gesamtauszahlungsbedarf ab
100.000 € für Baumaßnahmen und ab 50.000 € für mobile Vernögensgegenstände).

Verbindliche Mindesigliederung sind nach der Gemeindehaushaltsverordnung die sogenannten
„Produktbereiche“. Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat sich aber entschieden, den Haushalt
detaillierter zu gliedern: Die Stadt plant ihren Haushalt daher auf der Ebene der Produktgruppen.
(Dies spiegelt sich auch in der Bezifferung der Produktgruppen wieder: dem dreistelligen
Produktbereich folgt die dreistellige Produktgruppe. Beispiel! 001.110 Produktgruppe
Organisations- und Personaimanagement.}

Für jede Produkigruppe sind Produktgruppenverantwortliche {in der Regel der verantwortliche
Beigeordnete und die jeweils zuständige Fachbereichsleitung)
benannt. So ist weitgehend eine Kongruenz von Haushalisgiiederung und organisalorischer
Verantwortung erreicht worden. (Auch die Zuordnung zum verantwortlichen Fachbereich ergibt sich
aus der Produkigruppenziffer: am obigen Beispiel verdeutlicht: 001.110 Produktgruppe ges
Fachbereichs 1)

Für jede Produktgruppe isi gem. $ 21 Gemeindehaushalisverordnung ein Budgei gebildet. Das

heißt, Erträge und Aufwendungen wurden zu einem Budget verknüpft, bei dem lediglich die
Gesamtisummen für verbingalich erklärt wurden. Dies giit auch für die investiven Ein- und
Auszahlungen der Produkigruppe. Dies ermöglicht eine flexiblere Mittelbewirischaftung durch die
Produkigruppenverantwortlichen.

Von der Produkigruppenbudgetierung sind zentral bewirtschaftete Aufwendungen ausgenommen:
Personal- und Versorgungsaufwendungen, zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen,
Abschreibungen etc. . Diese bilden jeweils über den gesamien Haushalt ein eigenes Buaget.

In den Produktgruppen-Teilplänen sind die Erträge und Aufwendungen bzw. investiven
Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Arten (Zusammenfassung mehrerer Sachkonien)
dargestelit. Einzeine Konten sind hieraus nicht ersichtlich. Auf die wesentlichen Konten wird daher
zusätzlich in der Erläuterungsspalte der Teilpläne eingegangen.
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Die ausgewiesenen Berichiszeilen im Ergebnispian werden hier kurz stichwortarüg erläutert:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben z.B. Grundsteuer A una B, Gewerbesieuer,
(gemeindeanteii ar der Einkommensteuer

Zuwendungen und allgemeine Zuweisungen (insbes. von Bund una Land,

Umlagen 2.8. Schlüsselzuweisungen) und Zuschüsse
Dritter

|Sonsüge Transterleisiungen z.B. Kosienerstattungen von Soziaälhilie-
| trägern

;Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (für die Benutzung
eistungsenigelte öffentlicher Einrichtungen und Anlagen) und

Verwaltungsgebühren (für die Inanspruch-
nahme von Öffentlichen Leistungen ung
Amitshandlungen)

Privatrechtliche Leisiungsenigelie z.B. Verkaufserlöse sowie Mieten und
Pachten

Erträge aus Kostenerstattungen / Ersatz für Aufwendungen. In der Regel liegt
Umiagen ein auftragsähnliches Verhälinis zu Grunde.

Sonstige ordentliche Erträge Alle Erträge, die nicht einer der vorge-

nannten Positionen zugeordnet werden |
können; z.B. Konzessionsabgaben, Erträge

aus der Veräußerung von Vermögens- |gegenständen, Bußgelder etc.

‚Aktivierie Eigenleistungen 2.B. Material- und Personalaufwand für i
| selbst erstellte Gebäude, Maschinen eic. |
| Bestandsveränderungen Erhöhung oder Verminderung des
| Bestandes an ferligen oder unferüigen
| Bann « » ü .

| Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr

Finanzeriräge z.B. Gewinnanieile aus Beteiligungen,
Zinsen

Außerordentliche Eriräge Eriräge, die periodentremd, betriebsiremö
oder außergewöhnlich anfallen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen ;Gehaltszahlungen (Besoldung, |
| Vergütung, Sozialversicherungsbeiträge,
|Beihilfen etc.)

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für ehemalige
Beschäftigte (Ruhegelder,
Hinterbliebenenbezüge etc.)
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Aufwendungen für Sach- und ‚Aufwendungen für von Dritten‚Dienstleistungen empfangene Sach- und Dienstleistungen(z.B. Unterhaltungs- und
Bewirischaftungsaufwand)

Bilanzielle Abschreibung Planmäßige Verminderung der

|Anschaflungs- oder Herstellungskosten
|von aktivierten Gütern des N
| Anlagevermögens entsprechend ihrer

| ‚Nutzungs- oder Leistungsdauer M
| Transferleistungen z.B. Sozialleistungen, Kreisumlage, |
| | Gewerbesteuerumlage |
Sonstige ordentliche Aufwendungen [Alle Aufwendungen, die nicht einer der |

vorgenannten Positionen zugeordnet
werden können. 2.B. Mieten una

Pachten, Leasing,
| :Geschäftsaufwendungen, Steuern,

| Versicherungen
| Zinsen und Ähnliche Aufwendungen |z.B. Zinsen, Übernahme von Verlusten

aus Beteiligungen

Außerordentliche Aufwendungen Aufwendungen, die periodenfremd,
betriebsfrema oder außergewöhnlich
anfallen

2. Entwicklung der Haushaltswirischaft der Stadt Bergisch Gladbach In den Jahren 2003 bis
2013

Bereits vor dem ersten NKF-Haushalt musste für die Jahre 2003 und 2004 ein

Haushalissicherungskonzept (HSK) aufgestelli werden, das von der Aufsichtsbehörde genehmigt
wurde. In diesem konnte durch entsprechende Haushaltssicherungsmaßnahmen ein
Haushaltsausgleich im Zeitraum der mitteliristigen Planung dargestellt werden.

in den Jahren 2005 bis 2007 Konnte selbsi ein soiches genehmigungsfähiges Haushalts-
sicherungskonzept nicht mehr erreichi werden. Die Stadt befand sich im sogenannten Nothaushalt,
in dem über die rechtlich verbindlichen und unabweisbaren Ausgaben hinaus freiwillige Leisiungen
(jährliche Kürzung von 10% gegenüber dem Vorjahr) und nichtrenterliche Investitionen

(„Nettokreditaufmahme=Null”) nur in einem bestimmten Umfang von der Aufsichtsbehörde geduldet
wurden.

im ersten NKF-Haushaltsjahr 2008 wurde bei der Haushalisplanung der Hausnaltsausgleich durch
die Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage vorgenommen. (Die Ausgleichs-
rücklage ist ein gesonderter Posten In der Bilanz. Sie darf bis zu einem Drittel des Eigenkapitals,
höchstens jedoch ein Drittel der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Burch-
schnitt der letzten drei Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag beiragen. Sie belief sich in der
Eröffnungsbilanz auf rd. 44,7 Millionen Euro.)

Im Jahresabschluss 2008 zeigte sich, dass die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen
werden musste. Dies konnte insbesondere durch erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer
und beim Einkommensteueranteil erreicht werden. Der Jahresabschluss 2008 schloss mit einem

Überschuss von rd. 2,2 Millionen Euro ab.

Auch im Jahr 2009 wurde der Haushaltsausgleich bei der Planung durch die Inanspruchnahme der
i2
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Ausgleichsrücklage vorgenommen.

Im Jahr 2008 trafen jedoch die Folgen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise auch die Stadt
Bergisch Gladbach. Der Kämmerer verhängte zwar eine haushaltswirtschaftliche Sperre, aufgrund
des massiven Einbruchs bei den Steuererträgen konnte jedoch ein Fehlbeirag in der
Jahresrechnung von rd. 18 Millionen Euro nicht verhindert werden. Die Ausgleichsrücklage musste
aufrd. 26,7 Millionen Euro verringert werden. (Auf die Aufstellung eines Nachtragshaushalts wurde
in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde verzichtet. Stattdessen wurden die
„Nothaushaltsspielregeln" eingehalten.)

Im vorn Rat beschlossenen Haushalt des Jahres 2010 belief sich der Fehlbeaarf auf rd. 37,5

Millionen Euro, so dass die Ausgleichsrücklage verbraucht war und die allgemeine Rücklage in
einem Umfang in Anspruch genommen wurde, der erneut die Aufstellung eines
Haushaltssicherungskonzepts erforderlich machte.
(Ein solches ist aufzustellen, wenn die allgemeine Rücklage innerhalb eines Jahres um mehr als %
verringert wird oder in zwei aufeinander folgenden Jahren geplant ist, die allgemeine Rücklage um
mehr als 1/20 (5%) zu verringern oder Innerhalb der mittelfrisigen Ergebnis- und Finanzplanung
die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.)
Dieses Haushaltssicherungskonzept konnte von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden, da
der mittelfristige Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden konnte. Die Stadt verblieb daher im
Nothaushalt. Bezüglich der nichtrentierlichen Investitionen verschärften sich die
aufsichisbehördlichen Regelungen insoweit, als nur noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2/3 der
ordentlichen Tilgung zulässig war.

Die aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2009 sehr resiriktiven Veranschlagungen des
Haushalts 2010 erwiesen sich in der Haushaltsabwicklung als zu vorsichüg. Trotz Verbesserungen
gegenüber der Veranschlagung {Insbesondere bei der Gewerbesteuer) schloss der
Jahresabschluss 2010 mit einem Fehlbetrag von rund 18,9 Millionen Euro ab. Der Jahresfehlbeirag
konnte erneut durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, die sich damit auf rund 7,8
Millionen verringerte.

Trotz tendenziell wieder positiverer Steuerentwicklungen im Vergleich zu den Jahren der
Wirtschafts- und Finanzkrise und der Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzepis 2011 fi, wies
der beschlossene Haushalt 2011 einen Fehlbedarf von rd. 17,5 Millionen Euro aus.

Mit dem Haushalt 2011 wurde vom Rat ein Haushaltssicherungskonzepi beschlossen, das mit

strukturellen Verbesserungen in Höhe von rund 5 Millionen Euro dazu beitragen sollie, den weiteren
Verzehr des Eigenkapitais zu bremsen und somit eine drohende bilanzielle Überschuldung — mit
den erheblichen negativen Folgen für die Handlungsfähigkeit der Stadt — zu vermeiden bzw. zu-
mingest zeitlich hinauszuschieben.

Auch mit diesem beschlossenen Haushalissicherungskonzept Konnte Jedoch keine
Genehmigungsfähigkeit des Haushalts erreicht werden.

Der Jahresabschluss bestätigte mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 17,2 Millionen Euro die
Planung. Die Ausgleichsrücklage reichte zum Ausgleich nicht mehr aus. Mit 9,4 Millionen Kuro
musste erstmals die Allgemeine Rücklage angegriffen werden.

Die entscheidende Neuerung im Kontext der Planung des Doppelhaushälts für die Jahre 2012/
2013 ergab sich aus der Änderung der Gemeindeordnung. Nach der Neufassung des $ 75 wurde
der Zeitraum, in dem in einem Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsausgleich dargestellt
werden muss, um es genehmigen zu können, auf 10 Jahre ausgedehnt.

in der Ratssitzung am 03.07.2012 wurde der Doppelhaushalt mit einem entsprechenden 10jährigen
Haushaltssicherungskonzept beschlossen.
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Die Genehmigung des ?0jährigen Haushaltssicherungskonzepts durch die Aufsichtsbehörde führte

zu einer verbesserten Handlungsfreiheit der Stadt Bergisch Gladbach. So waren insbesondere
zusätzliche Investitionen von rd. 2,5 Mio. € pro Jahr möglich, mit denen die Stadt in der Lage war,
lange bestehende Sanierungsstaus zu beheben und rentieriiche Maßnahmen (z.B. energetische
Sanierungen oder sich amortisierende Investitionen) durchzuführen.

Bei den — Jahr für Jahr verringerien — freiwilligen Leistungen kamen Lanorat und Bürgermeister
überein, dass mil dem Jahr 2011 ein Sockelbetrag erreicht wurde, der den unverzichibaren
Kernbestand freiwilliger Leistungen einer großen kreisandehörigen Stadt mit zentralörtlichen

Funktionen abbildei. Der Sockelbeirag belief sich auf 5,5 Millionen Euro und machte damit lediglich
noch rund

2,5 % des gesamten Haushallsvolumens aus.
Dieser Sockelbetrag wurde zur Abdeckung von künfiiger unvermeidlichen Kostensieigerungen mi
einem moderaten Fakior von 1% per anno dynamisiert.

3. Haushalissituation für das Haushalisjahr 2014

Die Haushalissituation für das Jahr 2014 sieilt sich im Haushaltseniwurf wie folgt dar:

a) Generelle Situalionsbeschreibung

Die Hausnaltssituation ist — wie in vielen anderen Städten auch — nach wie vor durch ein

erhebliches strukturelles Defizit gekennzeichnet, das zum weiteren Verzehr des Eigenkapitals führt.

Diese Situation besteht, obwohl die Stadt Bergisch Gladbach seit Jahren einen restriktiven
personalwirtschaftlichen Kurs fährt, die freiwilligen Leistungen seit Jahren sukzessive minimiert und
die langfristigen Verbindlichkeiten zur Finanzierung von nichtrentierlichen Investitionen
zurückgefahren hat.

Durch einen weiterhin stringenten finanzwirtschaftichen Kurs kann die Stadt mit dem vorllegenden
Haushallseniwurl

- den Haushaltsausgleich im 10-Jahres-Zeitraum,
- den zulässigen Höchstbetrag der Investitionen und

- den Höchstbetrag der freiwilligen Leistungen
einhalten.

Dass der Haushaltsentwurf dennoch mil einem Fehlbedarf in Höhe von rund 18,8 Millionen Euro

abschließt und damit eine weitere Verringerung der Ällgemeinen Rücklage erforderlich wird, zeigt
nachdrücklich, dass es unverzichtbar ist, die Konsolidierungsbemühungen auch in den nächsten
Jahren fortzuseizen.

bh) Haushalissicherungskonzent 2012 - 2022

Dass vom Rat in seiner Sitzung am 03.07.2012 zusammen mit dem Doppelhaushalt 2012 / 2013
beschlossene und von der Aufsichtsbehörde genehmigte 10-jährige Haushalissicherungskonzepi
wird mit dem vorliegenden Haushalt weiter umgesetzt.

Die strukturell wirkenden Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts summieren sich bis zum
Jahr 2022 auf rund 2,6 Millionen Euro jährlich.

Wesentliche Maßnahmen sind insbesondere

-  Personalkostensenkungen durch Aufgabenanalyse / Personalbemessung,
- die Optimierung der Kostenverteilung der Kreisleitstelle mit dem Kreis
- die Veränderung der Personalstruktur in der Musikschule,
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- die Eifekte aus der Optimierung der Straßenbeleuchtung und
- das kizielen von Mehrerträgen bei den Grundsteuern durch ein gezieltes

Baulückenprogramm.

Das Haushaltssicherungskonzept gilt wie zum Doppelhaushalt 2012/2013 beschlossen unverändert
fort. Dem endgültigen Haushalt 2014 wird das kompletie Haushaltssicherungskonzept im Detail als
Anlage beigefügt. Die beschlossenen Maßnahmen sind jedoch in diesem Entwurf in einer
Übersicht aufgelistet.

Zudem sind die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wiederum als Konsolidierungsziele in den
produkigruppenbezogenen Haushaltszielen abgebildet. (Auf diese Weise wird auch ein
einheitliches unterjähriges Controlling der Zielerreichung für Politik und Aufsichtsbehörde
ermöglicht.)

Auch die auf der Basis des Haushaltssicherungskonzepts fußende 10jährige Finanzplanung ist
beigefügt. Sie schließt im Jahr 2022 mit einem Überschuss des Ergebnisplans in Höhe von rund 6
Millionen Euro ab, sodass einem „O.K." der Aufsichtsbehörde zur Fortschreibung des Haushalts-
sicherungskonzepis aus Sicht der Stadt Bergisch Gladbach nichts im Wege steht.

c\) Gesamiergebrisplan 2014 und Folgelahre

Der Gesamtergebnisplan weist als Jahresergebnis folgende Fehlbedarfe aus:

Haushaltsjahr 2014 18.780.355 €
Jahre der mittelfristiigen Planung 2015 17.457.494 €

2016 15.277.829 €

2617 13.465.661 €

Der fiklive Ausgleich des Gesamtergebnisplans wird in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2014 durch eine enisprechende Verringerung der Allgemeinen Rücklage erreicht.

Die wesentlichsien Änderungen gegenüber den Veranschlagungen für 2013 sind

- eine aufgrung der Volatilität der Gewerbesteuer nur moderate Erhöhung (um rund 1,6
Millionen Euro) des Gewerbesteueransaftzes,

- eine Ansatzerhöhung von rund 3,1 Millionen Euro beim Einkommensteuer anteil (auf der
Basis der regionalisierlen Steuerschätzung vom Mai 2013)

- verringerte Schlüsselzuweisungen des Landes (rund 2,5 Millionen Euro) auf der Basis der
ersten Proberechnung zum Gemeindelinanzierungsgesetz 2014

- höhere Personalaufwendungen (von rund 4 Millionen Euro)
(ausführliche Erläuterungen hierzu unter Ziffer 3 g dieses Vorberichts)

-  Mehraufwendungen von rund 2,3 Millionen Euro für Tageseinrichtungen für Kinder (infolge
der jährlichen Anhebung der Kindpauschalen und des weiteren Ausbaus der
Betreuungsangebote im Bereich u3, Kindertagespflege und Spielgruppen). Ernähte
zriräge aus Landeszuweisungen und Eiternbeiträgen stehen diesem Mehraufwand
gegenüber.

Für den Finanzplanungszeitraum sind in der Regel die derzeit gülöigen Orientierungsdaten
berücksichtigt.
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d) Restriktionen im Kontext des Haushaltssicherungskonzepts
(Kreditsumme, Höchstbetrag der Investitionen, Freiwillige Leistungen)

Kreditsumme/Höchstbetragder Investitionen

Die anstehenden Investitionen (des Kernhaushalts und der Wirtschaftspläne der
eigenbeiriebsähnlichen Einrichtungen) sind in mehreren Verwaltungskonferenzsitzungen so
priorisieri worden, dass das mit diesem Haushalftsentwurf vorgelegte Investitionsvolumen - auch
nach einer ersten Einschätzung der Kommunalaufsicht — die zulässigen Höchsibeträge der
einzelnen Jahre hinsichtlich der nichtrentierlichen Investitionen nicht überschreitet.

FreiwilligeLeistungen

Wie unter Ziffer 2 des Vorberichis bereiis erwähnt hat der Landrat der Stadt auf der Basis der

freiwilligen Leistungen für das Jahr 2011 einen Sockelbetrag in Höhe von 5.500.000 Euro
eingeräumt, der den unverzichibaren Kernbestand freiwilliger Leistungen einer großen
kreisangehörigen Stadt mit kernstädtischen Funktionen abbildet. Dieser wurde zur Abdeckung von
künftigen unvermeidlichen Kostensteigerungen mit einem moderaten Faktor von 1% per anno
dynamisiert.

Die hieraus resultierende Höchstsumme wird mit dem aktuellen Haushaltsentwurf für das Jahr 2014

eingehalten.

Personalwirtschaftliche Maßnahmen
Die Verwaltung wird auch in 2014 weiterhin einen restriktiven Kurs bei personalwirtschaftlichen
Maßnahmen einhalten (zum Beispiel Wiederbesetzungssperre).

e} Investitionen 2014

Auf die Ausführungen zu 3 d) wird verwiesen. Die investiven Ein- und Auszahlungen sind nach
Arten gegliedert im Gesamtfinanzplan und in den Teilfinanzplänen abgebildet. Investitionsmaß-
nahmen, die oberhalb der festgelegten Wertgrenzen (Gesamtauszahlungsbedarf ab 100.000 € für
Baumaßnahmen und ab 50.000 € für mobile Vermögensgegenstände) liegen, sind zudem in den
Teilpiänen einzeln ausgewiesen. Hier eine Übersicht der wesentlichen Investitionen 2014 mit ihrem
Bruttoauszahlungsvolumen:!

ınformationstechnologieundLogistik
EDV Gesamiverwaltung 203.000 €

Brandschutz

Baumaßnahme Feuerwache Süd (Planungskosten) 175.000 €
Beiriebs- und Geschäftsausstaftung 150.000 €

VE 10.000 €

Rettungsdienst

Feuer- und Rettungswache Süd (Planungskosten) 175.000 €

Beiriebs- und Geschäftsausstattung Notfallrettung 200.000 €
VE 10.000 €

Schulträgeraufgaben

Beiriebs- und Geschäftsausstatlung Schulen 400.000 €
allgemein

Sportstätten
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Sanierung Sporthalle Sand 300.000 €
Beteiligung Neubaukosten Steinbreche 300.000 €

Kinder in Tagesbetreuung

Investitionszuschüsse Kindertagesstätten 250.000 €

Bau-,Unterhaltungs.undPlanungsaufgabenanVerkehrsflächenu,-anlagen
Straßenlanderwerb 135.000 €
zrmmeuerung Straßenbeleuchtung 950.000 €
zrsaizmaßnahme Tannenbergstraße 250.000 €
Stiraßerbauprogramm 1.000.000 €
Grunderwerb Einmündung Ödenthaler Sir. / Hauptstr. 710.000 €

Öffentliches Grün,Landschaftsbau
Regionale 2010 stadt :gestalten - Öst 455.350 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze 100.000 €
Erweiterung Bauhof Ferdinandstraße 350.000 €

f) Schuldenstand

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten wird mit folgender Grafik veranschaulicht:

300,000 +" . |

250,000 | m oe sa
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Kredite zur Liquiditätssicherung
Zur Sicherstellung der Liguiaität für die laufende Verwaltungstätigkeit sieht der Haushaltsentwurf eine
zusätzliche Inanspruchnahme von Kassenkrediten vor. Im Rahmen ges Liquiditäts- und Zinsmanage-
ments werden die rechtlich zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen (entsprechend der Derivate-
Dienstanweisung) ergriffen. Die Entwicklung der Kassenkredite stellt die nachfolgende Grafik dar:
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9) Ällgerneine Erläuterungen zur Kalkulation von Haushaltspositionen

Die Kalkulation der Ansätze des Haushaltsentwurfs orientiert sich im Wesentlichen an der

Finanzplanung des Vorjahres, bei der auch Auswirkungen aus den Haushaltssicherungsmaßnahmen
berücksichtigt waren.

Das absolute Steueraufkommen für Einkommensteuer und Umsatzsteuer in NRW ist auf Basis der

regionalisierien Sieuerschätzung von Mai 2013 kalkuliert worden. Der davon auf Bergisch Gladbach
entiallende Anteil wurde anhand der neuen Schlüsseizahlen (= Verteilungsmaßstab) ab 2012 ermittelt.

Die Berechnung der allgemeinen Zuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen, invesive
Pauschalen etc.) sowie der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage erfolgte aufgrund der 1.
Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 und der Orientierungsdaten des Landes.

Bei der Kalkulation des Gewerbesteusransafzes wurde aufgrund der Volatiliät der Gewerbesteuer
nur eine moderaie Erhöhung (um rund 1,6 Millionen Euro) des Gewerbesteueransatzes gegenüber
dem Voriahr vorgenommen.

Zur Entwicklung der Personalaufwendungen ist zunächst darauf hinzuweisen, dass sich die Stadt
Bergisch Gladbach bereits seit dem Jahr 2003 in der Haushaltssicherung bzw. seit 2005 im
Nothaushalt befand, so dass die hierzu im Leitfaden des Innenministeriums angesprochenen
Maßnahmen seit mehreren Jahren regelmäßig bei der Überprüfung von Einsparmöglichkeiten im
Personalkostenbereich einbezogen wurden. Insbesondere durch eine dauerhafte Analyse der
Auigabensiellung wurde jede Stellenbesetzung einer kritischen Prüfung entsprechend den im Leitfaden
genannten Kriterien unterzogen. So erforderte schon zum damaligen Zeitpunkt jede Stellenbeseizung
die Zustimmung des Verwaltungsvorstandes.

Auch im Zuge der NKF-Umstellung zum 01.01.2008 wurden diese Grundsätze nicht aufgegeben. Der
Verwaltungsvorstand entschied bzw. entscheidet auch weiterhin über die Besetzung von Stellen, so
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dass In jedem Fall die Erforderlichkeit der Aufgabenerfüllung, die Möglichkeit von
Siandardabsenkungen oder eine andere organisatorische Aufgabenerledigung geprüft und agf.
realisiert wurde bzw. wird.

Nach dem Ergebnis der letzten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, bei der ein
Schwerpunkt der Bereich Personal war, ergeben sich aus dem Prüfbericht zu verschiedenen

Aufgabenbereichen mögliche weitere Einsparpotentiale. Die dort benannten Potentiale müssen nun
sukzessive einer verwaltungsinternen Überprüfung unterzogen werden. Es ist Jedoch zu
berücksichtigen, dass sich Einsparungen und damit die Realisierung etwaiger Potentiale nur über die
natürliche Fluktuation ergeben können. Eine interne Verschiebung bzw. Umschichtung von Personal
kann — auch unter Berücksichtigung der 12-monatigen Wiederbeselzungssperre — nicht in jedem Fall
soiort erfolgen.

Die in der Leitlinie im Einzeinen angesprochenen Fragestellungen und Vorgaben sind weiterhin bei
allen Organisalionsänderungen und Personalmaßnahmen stets Gegenstand der Prüfungen und
Umsetzungen gewesen. Insbesondere werden z.B. bei Stellenbesetzungen die sich aus der Rangfolge
„iniern vor extern“ ergebenden Folgewirkungen eingehend und vordringlich mit dem Ziel einer
Einsparung gegenüber dem bisherigen Stellenbedarf geprüft.

Beförderungen im Beamtenbereich wurden seit Eintritt in die Haushaltssicherung bzw. nach den
Vorgaben des Nothaushalisrechts seit dem 11.09.2009 nicht mehr vorgenommen. Diese Maßnahmen
wurden bis zur Ermittlung eines etwaigen Personalkostenbudgets für einen Zeitraum von 2 Jahren
insgesamt ausgesetzt.

Nachdem ein solches Beförderungsbudget als Folge der restriktiven Personalbewirtschaftung erarbeitet
werden Konnte, hat der Bürgermeister den bei den Beamtinnen und Beamten enistandenen
Beförderungsstau durch entsprechende Beförderungen abgebaut. Die Mehrkosten für diese Beför-
derungen sind in der Kalkulation berücksichtigt.

Die Mehraufwendungen beim Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr beruhen im Wesentlichen auf
folgenden Faktoren:

= lzrhöhung des Besoldungstariis (275.000 €),
- Übernahme von Feuerwehrkräften (200.000 €)
- Zusätzliche Stelle in der Stadtplanung; Nachtragsstellenplan 2013 (76.000 €),
= Einplanen einer Tarifsteigerung ab 03/2014 von 3% (500.000 €),
- Zusätzliche Stelle in der Vollstreckung; Nachiragsstellenplan 2013 {57.000 €),
. Isinsatz von 2 befristeten Beschäftigten im Hochbau (114.000 &£),
- Honorare für Wahlhelfer bei der Kommunalwahl {23.000 €),
. Mehraufwendungen für Sozialversicherung (92.000 €),
- Höhere Pensionsrückstellungen gem. RVK-Gutachten (598.000 &),
- Köhere Zuführung Altersteilzeitrückstellung (201.000 &),
- Zuführung Urlaubsrücksteilungen (234.000 €),
. Zurtührung Überstundenrückstellungen (482.000 €),
- Zuführung Beihilferückstellungen gem. RVK-Gutachten (337.000 &).

Zventuelle Mehraufwendungen im Rahmen der Stellenplanberaiungen für das Jahr 2014 sind in den
Ansätzen bisher nichtberücksichtigt. Sie müssten ggf. Im Rahmen der Änderungsliste zum
Haushaltsentwurf zusätzlich eingeplant werden.

Eine Erfassung der bilanziellen Abschreibungen erfolgt für den gesamten städtischen Haushalt seit
aer Umstellung der Rechnungslegung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement. Die Ansätze für
den vorliegenden Haushaltsentwurf wurden (in Verbindung mit den korrespondierenden Auflösungen
der Sonderposten) auf der Basis vorliegender Jahresabschlüsse und des künftigen
Investiionsvolumens ermittelt.
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Die volumenmäßig bedeutsamen kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Bergisch Gladbach
befinden sich in ausgegliederten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gemäß $ 107 Abs. 2 GO
(Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach, Abfallwirischaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach).
Die Bereiche Bestaitungswesen, Rettungsdienst und Märkte/Kirmessen werden im städtischen
Haushalt abgewickelt.

in allen Bereichen wird — soweit möglich — das Maximum der betriebswirtschaftlich und rechtlich
zulässigen Möglichkeiten ausgeschöpft. So erfolgt z.B. die kalkulatorische Abschreibung auf Basis der
Wiederbeschaffungszeiiweris, der rechtlich zulässige Höchstwert des Zinssatzes der kalkulatorischen
Verzinsung wird angewendet und der von der Allgemeinheit zu Lasten des Haushaltes zu tragende
Anteil des Öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen wurde bereits seit dem Haushalt 2011

-- soweit vertretbar - minimiert.

Das als Sondervermögen geführte Abwasserwerk leistet durch eine geplante Gewinnabführung von 5,8
Mio. & einen bedeutsamen Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt.

Der Forderung der Richtlinie des Innenministertums zur Haushaltssicherung, die Finanzierung der
kommunalen Leistungen, insbesondere die der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß der gesetzlich
vorgegebenen Rangfoige zu decken, wird grundsätzlich entsprochen. Im Bereich der
Benutzungsgebühren isi allerdings kein weiteres bedeutsames Konsolidierungspotenzial erkennbar,
da — wie oben ausgeführt — bereits weitestgehend eine Ausschöpfung aller betriebswirtschafilich und
rechtlich zulässigen Möglichkeiten erfolgt.

Genereli sind deutliche Abweichungen von Haushaltsansätzen gegenüber dem Voriahr in den
Erläuterungen zu den Teilplänen (also bei den einzelnen Produktgruppen) im Einzelnen dargestellt.

h) Risiken und Chancen für den Haushalt der Stadt Bergisch Gladbach

Mit Abklingen der negativen Foigen der Wirtschafts- und Finanzkrise ist es in Deutschland zu einer

allgemeinen konjunkturellen Belebung mit den damit einhergehenden Verbesserungen im Bereich der
Steuereinnahmen gekommen, die sich auch positiv im Haushalt der Stadt auswirken.

Die nach den Vorgaben des Landes erstellte 10-jährige Finanzplanung zeigt, dass der in Rahmen des
Haushaltssicherungskonzepis zu erreichende Haushaltsausgleich im Jahr 2021 gelingen wird.
(Spätester zulässiger Termin hierfür wäre das Jahr 2022.)

im Kontext mit dem Auslaufen des Konzessionsverirags mit der BELKAW GmbH befasst sich die Siadt
Bergisch Gladbach derzeit intensiv mit der Gründung eigener Stadtwerke mit einem strategischen
Partner oder einer Mehrheitsbeteiligung an einer umsirukturierien BELKAW. Hieraus werden deutliche
positive finanzielle Zffekie erwartet.

Dem gegenüber steht die Notwendigkeit, durch eine auskömmliche Kostenmiete den jährlichen
inanziellen Verlusten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienbetrieb entgegeri zu wirken.
Dies soll zum Zeitpunkt der Wirksamkeit des beschriebenen „Stadtwerkeeifekts" erfolgen. Bis zu
diesem Zeitpunkt aufgelaufene Verluste werden durch eine Verringerung des Eigenkapitais der
eigenbeiriebsähnlichen Einrichtung kompensiert.

Die Stadt erhofft sich künftig außerdem eine spürbare Entlastung durch eine angekündigte Beteiligung
des Bundes an den Kosten der Eingliederungsnilfe für Menschen mit Behinderungen.

Die Stadt Bergisch Giadbach setzt weiterhin auf Chancen durch die Aktivitäten der Anstalt Öffentlichen
Rechts „Stadtentwicklungsbeirieb AOR". Durch die Entwicklung von Flächenpotentialen (insbesondere
für gewerbliche Ansiedlungen) sollen neben den generierten Infrastrukturinvestitionen langfrisüg

positive Wirkungen durch Arbeitsplätze, Steueraufkommen und Nachfrageeffekte erzielt werden. Die
Entwicklung in der AÖöR (Rentierlichkeit von Projekten) ist dabei aufmerksam zu beobachten.
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Die Konditionen für Liquiditätskrediie sind zurzeit im Vergleich zum langjährigen Mittel als äußerst
günstig einzustufen. Sollte hier eine Trendwende eintreten, Ist es wichüg, rechizeilig im Rahmen des
aktiven Zins- und Schuldenmanagemenis der Stadt gegenzusteuern und ul). mittel- / langfristige
Zinskondilionen fesizuschreiben.

Für eine weiiere positive Entwicklung der finanziellen Situation Bergisch Gladbachs Ist ein
Zusammenwirken verschiedener Faktoren unerlässkeh:

- Stabile Skuatlon im Euro-Raum,

- weitere poslüve gesamtwinschaftliche Entwicklung in Deutschland,

- Unterstützung des Bundes und des Landes Nordrhein-Wesifalen

- und die Foriseizung eigener konsequenter Konsolidierungsanstrengungen.

Bezüglich der Unterstützung des Landes bleibt insbesondere die Diskussion über die künftige
Gemeindefinanzierung abzuwarten. Dem Land liegtein Gut achten vor, das ihm eine
Korrektur der bisherigen Finanzverteilung nahelegt.

In Bezug auf die eigenen Konsolidierungsbemühungen gilt weiterhin, dass die frühzeitigen
Haushaltssicherungskorzepte der Jahre 2010 (Einstieg), 2011 und 2012/2013 sich positiv
ausgewirkt haben und der Eigenkapitalverzehr so abgeschwächt und verlangsamt werden
konnte.

Dennoch weisen die bisherigen Jahresabschlüsse und die Veranschlagungen im Haushalt
weiterhin erhebliche Defizite aus, die zunächst zu einem weiteren Anstieg der
Kassenkredite und Eigenkapitalverzehr führen.

er beschrittene Konsolidierungskurs muss daher zwingend konsequent fortgesetzt werden.
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10-jährige Finanzplanung

d1.+SteuernundähnlicheAbgaban nn esoraor| 1.002.001| 136.020. |10m20T|1anossre|

| 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.010.717 45.954.776 47.540.508 | 48.832.017 51.007.837
| 03. + Sonstige Transfererträge 2.188.903 2.183.481 2.201.370 2.219.638 | 2.264.030
04. «- Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte 29.311.260 | 20.258.599 20.428.277 | 20.621.446 20.621.446

| 08. + Privatrechtliche Leistungsenigelie | 3.102.047 | 3.102.047 | 3.102.047 3.102.047 M 3.1 02.047
08. + Kostenerstattungen und Koslenumlagen | 5.489.503 6.377.503| 6.377.508 8.562.503| 6.562.508|
07. + Sorsiige ordentliche Erträge | 15.194.394 16.194.394 | 18.194.394 18.194.394 16.194.394 |

108. „+ Aktivierle Eigenleistungen 5.921.247 5.021.247 5.921.2471 5.921.247 5.921.047
| 09. + Besiandsveränderungen G 6 6 N ü 8
| 30, = Ordentliche Erträge | 224.868.978 | 230.974.367 237.785,478 2R4.273.403 249.757.02611.Personalautwendungen | SAT BE EEE5
i2. - Versörgungsaufwendungen 6.632.884 8.801.414 | 6.974.737 7.152.995 | 7.218.432
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.454.555 22.683.731 | 22.699.258 23.218.938 23.469.021 |

| 14. - Bilanzielle Abschreibungen 6.577.945 6.889.580 7.186.968 7.180.162 7.241.864
15. - Transferaufwendungen | 122.529,262 125.935.742 120.332.775 | 132.595.794 134,385.076

16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.706.338 26.864.232 26.912.830 27.002.583 27.017.036
17. = Ordentliche Aufwendungen 239.281.073 243.093.602 248.192.815 252.786.811 255.408.067 u
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) 14.412.095 -12.959.135 -10.407,337 -8.513.408 -5.651.040 .

20, - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.799.279 4.929.318 5.301.511 5.389.272 5.512.592

21, >Finanzergebnis(Zeilen19 und 20).| ASS]was)na] | 6.067.008

uErgebnis der laufenden Verwaltungsiätigkeit (Zeilen 18 und | 18.756.674 17.433.753 | 5.254 1A8 a0 10.708.932
153.+Außerordentliche Eae nnnn en nen mIONEEEEEER Te ee=mBER
ı24. - Außerordentliche Aufwendungen 23.681 | 23.681 23.681 23.681 | 23.681
| 25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) "23.681 -23.68% | -23.681 | 23.681 23.601 |
‚26. = Jahresergebnis -18.780.358 -17.487.424 | Sara 13.485.661 10.732.613 u
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Einzahlungs - und Auszahlungsarten | oe se | anne ° | IL 3& |
01.+Steuernund ähnlicheAbgabennnNET 100.002 nl 1000|aare
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.845.869 42.835.860 44.198.126 | 45.418.573 47.594.193

03. + Sonstige Transfereinzahlungen 2.165.903 2.183.461 2.201.370 | 2.219.038 2.264.030
04. x Öffentlich-rechtiche Leistungsentgelie 18.737.345 18.680.735 18.844.242 | 39.033.108 | 19.033.109

| 05. + Privatrechtliche Leistungsenigelte 3.102.047 3.102.047 3.102.047 | 3.102.047 rn
106. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.488.505 | 6.377.508 | sarıso 6.502.508|
[07 + Sonsige Einzahlungen | 10.849.230| 10.849.290. 10.849.230| 10.849.290 | 10.549.230 |
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.376.947 8.375.947 | 8.375.947 6.375.947 | 6.378.947)
99. =Einzahlungenaus taufender Verwaltungstätigkeit sans] aeıaeza] zaroonsee ao]Be
10. - Personalauszahlungen 45.687.240 46.109.215 | 46.339.763 46.782.249 47.188.218]
11.- Versorgungsauszahtungen 6.493.000 6.661.530 6.234.853 7.013.111 7.078.548 |
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.344.555 22.572.631 22.587.047 23.105.605 23.354.554

ı 13. - Zinsen und sonsige Finanzauszahlungen 4.799.279 4.929.318 6.301.511 | 5.383.272 5.512.592
| id. - Transferauszahlungen | 123.724.348 127.143.604 130.552.707 | 133.827.867 135.699.136
15. - Sonstige Auszahlungen | 24.123.563 24.254.583 2A.278.872 24.340.053 24.258.029
16, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 227.171.983 231.870.881 | 235.892,754 240.452.148 | 243.0410Bu

17. = Saldo der laufenden Verwältungstätigkeit .11.992.282|  -10.283.658 | 7.9241 55 5.070.998 Ä ERDE


